Tip des Monats 4/08
Kreuzfahrt-Geräusche
Ein Ehepaar war bei einer Kreuzfahrt in einer Kabine am Heck des Schiffes untergebracht. Durch diese Position herrschte in deren Kabine ein höherer Geräuschpegel als in anderen Kabinen der gleichen Preiskategorie. Ausserdem waren dort Diesel- und Küchengerüche deutlicher wahrnehmbar als in den vergleichbaren Kabinen.

Dementsprechend machte das Ehepaar Regressansprüche gegen den Reiseveranstalter geltend. Dieser Anspruch wurde vom Amtsgericht München jedoch abgewiesen.
Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass dem Reiseveranstalter bei der Vergabe und Zuordnung der Kabinen ein Spielraum zustehe. Jene Unannehmlichkeiten seien daher zumutbar und insofern hinzunehmen.

Deshalb empfiehlt es sich, bereits bei Buchung einer Kreuzfahrt eine bestimmte Kabine zu buchen, sofern dies möglich ist.

(Amtsgericht München, Aktenzeichen 242 C 16587/07)
